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RS OGH 1959/12/23 5Ob518/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.12.1959

Norm

KO §1

KO §61

Rechtssatz

Zur Frage, ob während des Konkursverfahrens die Einbringung einer Klage gegen den Gemeinschuldner durch einen

am Konkurs teilnehmenden Gläubiger insofern zulässig ist, als das Begehren auf Vollstreckung in das dem

Gemeinschuldner zur freien Verfügung gebliebenen Vermögen gerichtet ist.

Entscheidungstexte
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